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Terminhinweise

Samstag, 22. April, 11 Uhr, Karlsplatz/Stachus

Die stellvertretende Sozialreferentin Dr. Petra Schmid-Urban eröffnet das
Familienfest zum 50-jährigen Jubiläum der Ferienangebote des Stadtju-
gendamts. Anschließend spricht Stadträtin Angelika Gebhardt (SPD) in
Vertretung des Oberbürgermeisters Grußworte und nimmt eine großzü-
gige Spende der Sparda Bank München eG in Höhe von 30.000 Euro für
den Münchner Ferienpass entgegen.
(Siehe auch unter Meldungen)

Bürgerangelegenheiten

Mittwoch, 19. April, 18.30 Uhr,

Kulturhaus Milbertshofen, Schleißheimer Straße 332

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 11 (Milbertshofen - Am
Hart) mit der Vorsitzenden Antonie Thomsen.

Mittwoch, 19. April, 19.30 Uhr,

Kulturhaus Milbertshofen, Schleißheimer Straße 332

Sitzung des Bezirksausschusses 11 (Milbertshofen - Am Hart).

Mittwoch, 19. April, 19.30 Uhr,

Gaststätte „Wienerwald”, Limesstraße 63

Sitzung des Bezirksausschusses 22 (Aubing - Lochhausen - Langwied).

Meldungen

Glückwünsche für Horst A. Reichel zum 70. Geburtstag

(12.4.2005) Oberbürgermeister Christian Ude gratuliert Horst A. Reichel
zum bevorstehenden 70. Geburtstag: „Ihr wunderbares ‚Theater 44‘ ha-
ben Sie bereits in jungen Jahren gegründet, und seit nunmehr bald schon
50 Jahren blüht und gedeiht es kontinuierlich. Als Direktor, Dramaturg,
Regisseur und Hauptdarsteller in Personalunion widmen Sie sich Ihrem
Haus mit großer Leidenschaft. Und so ist es kein Wunder, dass Ihre Frau
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Irmhild Wagner, die Sie 1964 auf Ihrer eigenen Bühne kennen lernten, der
zweite gute Geist Ihrer legendären Schwabinger Institution ist.
Trotz vieler Widrigkeiten, in den Anfängen auch Umzügen, von der Amali-
en- in die Schleißheimer- und schließlich in die Hohenzollernstraße, und
trotz knapp bemessener Mittel haben Sie nie aufgegeben. Mit immer fri-
scher, neuer Energie stellen Sie Jahr für Jahr ein Programm zusammen,
das mit Routine absolut nichts zu tun hat.
Im Theater 44 waren so viele Produktionen, darunter auch Erstaufführun-
gen neuer Autoren, zu sehen, dass es völlig unmöglich ist, hier auch nur
eine Auswahl der Sternstunden aufzulisten. Dabei sind Sie trotzdem nicht
nur Ihrem Viertel, sondern auch Ihrer eigenen künstlerischen Linie treu ge-
blieben. Mit einem konsequenten Fokus auf Stücke zeitgenössischer Au-
toren und moderner Klassiker stellen Sie Trennschärfe in der Münchner
Theaterlandschaft her. Die Inhalte beleuchten aktuelle gesellschaftliche
Strömungen und Sachverhalte, auch im kritischen Licht.
So setzt sich zum Beispiel die erste Inszenierung in diesem Jahr, ‚Look
back in Anger‘ von John Osborne, mit der Perspektivlosigkeit von Jugend-
lichen auseinander. Ihrem Publikum bieten Sie Theater auf hohem Niveau,
das zum Mitdenken und auch zum Nachdenken animiert. Die seit Jahr-
zehnten treue Anhängerschaft zeugt vom Erfolg dieses Konzepts.
Oft wurden Sie für Ihre Befähigung gerühmt, junge Talente zu entdecken
und diesen Auftrittsmöglichkeiten zu geben. Viele Perlen der Schauspiel-
kunst und auch Münchner Theatergründer haben Sie animiert und moti-
viert, den Weg auf die Bühne zu beschreiten. Für Ihr herausragendes En-
gagement konnten wir Ihnen bereits mit dem Schwabinger Kunstpreis und
mit der Medaille ‚München leuchtet – Den Freunden Münchens‘ danken.
Wir freuen uns mit Ihrem Publikum auf weitere schöne Theaterabende bei
einem Glas Wein auf der lauschigen Sitzbank im Theater 44.
Für die kommenden Lebensjahre wünsche ich Ihnen Gesundheit, Glück
und persönliches Wohlergehen sowie weiterhin unverminderte Schaffens-
kraft.”

Großes Familienfest: 50 Jahre Ferienangebote der Stadt

(12.4.2006) Am Samstag, 22. April, feiern die Ferienangebote des Stadt-
jugendamts das 50-jährige Jubiläum und laden unter der Schirmherrschaft
von Oberbürgermeister Christian Ude von 11 bis 18 Uhr zum großen Fa-
milienfest auf den Karlsplatz/Stachus ein. Neben einem wechselnden Pro-
gramm auf der Musikbühne finden in insgesamt zehn Pavillons kosten-
freie Spiel- und Bastelangebote und ein Malwettbewerb statt. Zahlreiche
weitere Aktionen und Angebote wie ein Stelzentheater, eine Hüpfburg
oder ein Kasperltheater sorgen für Unterhaltung.
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Um 11 Uhr eröffnet die stellvertretende Sozialreferentin Dr. Petra Schmid-
Urban das Familienfest. Anschließend spricht Stadträtin Angelika Geb-
hardt (SPD) in Vertretung des Oberbürgermeisters Grußworte und nimmt
eine großzügige Spende der Sparda Bank München eG in Höhe von
30.000 Euro für den Münchner Ferienpass entgegen.
Ab 11.30 Uhr liest Veronika von Quast Erich Kästner. Mit der blutjungen
Band „Goldrausch” beginnt um 12 Uhr das Bühnenprogramm. Es werden
Brieffreunde mittels Gasluftballons gesucht, Bierkastentürme erklommen
und Blumentöpfe bemalt, Tüten und Indianerschmuck gebastelt und But-
tons hergestellt, Kinder geschminkt und Luftballons modelliert.
Eine alte Tradition wird mit dem Malwettbewerb wieder aufgenommen.
Waren es zu den Anfängen Studentinnen und Studenten der Graphischen
Hochschule, die im Wettbewerb um den Platz auf der Titelseite des Ferien-
programms malten und gestalteten, sind am 22. April die Kinder und Ju-
gendlichen aufgerufen, das Aussehen des Programms 2007 zu bestim-
men. Den Gewinnern winken Plätze bei den begehrten Ferienaufenthalten
im Sommer.
Weitere Gewinnchancen bietet die Tombola: Insgesamt 500 Plätze für ein-
tägige Erlebnisfahrten und 500 Ferienpässe stellt das Jugendamt zum
Preis von nostalgischen 50 Cent zur Verfügung. Soviel kosteten die soge-
nannten „Fuchzgerlfahrten” im Jahr 1956. Diese „Fuchzgerlfahrten” ins
Münchner Umland waren der Beginn der Ferienangebote: 50 Pfennig inklu-
sive Mittagessen. Die Münchner Kinder und Jugendlichen sollten die Mög-
lichkeit erhalten „aus der benzinverpesteten Großstadt mit ihrem Ver-
kehrsgewühl” (Sozialreferent Hoffmann 1956) heraus zu kommen. Der Zu-
spruch gab dem Sozialreferat recht. Seither hat das Stadtjugendamt rund
1,2 Millionen Münchner Kindern die Möglichkeit zur Teilnahme an ganzta-
gesbetreuten Ausflugsfahrten, ein- und zweiwöchigen Ferienaufenthalten
und Workshops gegeben. Durch die Zunahme der Berufstätigkeit beider
Elternteile und die steigende Anzahl von alleinerziehenden Haushalten in
München, für die 14 Wochen Ferien eine große Betreuungs-Herausforde-
rung darstellen, haben die Angebote noch an Bedeutung gewonnen. Trotz
harter Konsolidierungseinschnitte haben es die Ferienangebote in den letz-
ten Jahren geschafft, immer mehr Spendengelder zu akquirieren, und so-
mit das Programm aufrechtzuerhalten.
Teile der Angebote des Familienfestes und der Sommerferienangebote
werden durch die Unterstützung der Sparda-Bank München eG ermög-
licht, die Familienfreundlichkeit als wichtigen Wert in ihrem Leitbild pflegt.
Damit beim Familienfest auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, gibt
es neben dem Kindercafe auch gesunde Snacks und Getränke zu familien-
freundlichen Preisen.
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Private Fotovoltaik-Anlage auf dem

städtischen Wohngebäude An der Seidlbreite 2 – 12

(12.4.2006) Bernhard Fuchs, Leiter der Liegenschaftsverwaltung der Lan-
deshauptstadt München und Markus Witte, Geschäftsführer der Solar
Strombeteiligungsanlage Seidelbreite GmbH & Co. KG, haben einen Ver-
trag zur Installation und zum Betrieb einer privaten Fotovoltaik-Anlage auf
dem städtischen Wohngebäude, An der Seidelbreite 2 – 12, unterzeichnet.
Mit dieser ökologischen Maßnahme stellt die Stadt erstmals das Dach
eines Wohngebäudes für die Installation einer Fotovoltaik-Anlage einem
Privatinvestor zur Verfügung.
Das 1939 erbaute Anwesen An der Seidelbreite 2 – 12 wurde vom Kom-
munalreferat im vergangen Jahr im Rahmen des Altbaumodernisierungs-
programms der Stadt München teilweise saniert. Aufgrund seiner großen
und relativ glatten Dachfläche mit Südausrichtung eignet es sich beson-
ders als Standort für diese zukunftsweisende  und nachhaltige Energiege-
winnung.
Die Landeshauptstadt München stellt dabei die Dachfläche des Gebäudes
unentgeltlich zur Verfügung und sichert zu, dass die Anlage 20 Jahre be-
trieben werden kann. Die Investitions- und Betriebskosten der Anlage
trägt der Investor. Die Länge der Vertragslaufzeit ist aus wirtschaftlichen
Gründen notwendig, da sich nur dann die Investitionskosten amortisieren
beziehungsweise Überschüsse erwirtschaftet werden können.
Die  von der Solar Strombeteiligungsanlage Seidelbreite GmbH & Co. KG
errichtetet und betrieben Fotovoltaik-Anlage wird auf einer Fläche von
234 Quadtratmetern etwa 30 Kilowatt umweltfreundlichen Solarstrom
produzieren.

Parkplatzbewirtschaftung in

Erholungsgebieten mit Freibadegeländen

(12.4.2006) Im Bauausschuss des Stadtrates der Landeshauptstadt Mün-
chen vom 28. März wurde die Vorgehensweise des Baureferats (Garten-
bau) zur Parkplatzbewirtschaftung in den städtischen Erholungsgebieten
mit Freibadegeländen bekannt gegeben.
Die Benutzung der vom Baureferat der Landeshauptstadt München be-
treuten Erholungsgebieten mit Freibadegeländen ist traditionell kostenlos.
Für die Benutzung der Parkplätze in den Erholungsgebieten Langwieder
Seen, Feldmochinger See und Possenhofen sind jedoch während der Bade-
saison Gebühren zu entrichten. Im Erholungsgebiet Langwieder Seen hat
das Baureferat seit mehreren Jahren gute Erfahrungen damit gesammelt,
einem privaten Unternehmen im Rahmen einer Dienstleistungskonzession
das Recht zu übertragen, die von der Landeshauptstadt München vorge-
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gebenen Parkgebühren einzunehmen und es im Gegenzug zu verpflichten,
die Reinigungs- und Bewachungsleistungen im Erholungsgebiet durchzu-
führen. Der Vorteil dieser Regelung liegt auf der Hand: Bei schönem Wetter
werden die Parkplätze stark genutzt. Mit dem Fahrzeug- und Besucher-
aufkommen wächst auch der Aufwand für die Reinigung und die Aufrecht-
erhaltung der Ordnung im Erholungsgebiet. Damit ist ein direkter Bezug
zwischen den Einnahmen aus Parkgebühren und der Pflege des Erho-
lungsgebietes gegeben. Auch für die Besucherinnen und Besucher und für
die benachbarten Anwohnerinnen und Anwohner ist diese Regelung vor-
teilhaft. Die Bewachungstätigkeiten werden intensiviert, so dass sicherge-
stellt ist, dass der Bade- und Grillbetrieb in einem geordneten Rahmen ab-
läuft.
Aufgrund der durchweg guten Erfahrungen hat das Baureferat dieses Mo-
dell der Parkplatzbewirtschaftung zur Badesaison 2006 auch auf die Erho-
lungsgebiete Feldmochinger See und Possenhofen übertragen und ent-
sprechende Dienstleistungskonzessionen vergeben.
Die Parkplatzgebühren betragen für Personenkraftwagen nunmehr in allen
genannten Erholungsgebieten einheitlich 2 Euro. Das bedeutet eine Ver-
minderung um 50 Cent für die Parkplätze am Feldmochinger See und in
Possenhofen. Dafür werden aber zukünftig alle Parkplätze um den Feld-
mochinger See in die Gebührenregelung einbezogen.
Wer die Umwelt schonen und sich Parkgebühren sparen will, kann zu allen
Erholungsgeländen mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln
anreisen.

Fußballfilm „König der Mittelstürmer“ mit Live-Musikbegleitung

(12.4.2006) In der Reihe „Open Scene” zeigt das Filmmuseum im Münch-
ner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, am Donnerstag, 13. April, um 19
Uhr einen der ersten deutschen Fußball-Spielfilme: „König der Mittelstür-
mer“ (D 1927) von Fritz Freisler, eine Stummfilm-Rarität, die das Filmmu-
seum München kürzlich restauriert hat. Die Musik zu dem Spielfilm wird
am Donnerstag live von Günter A. Buchwald am Flügel eingespielt und
für eine DVD-Produktion aufgezeichnet.
Paul Richter – der Siegfried aus Fritz Langs „Die Nibelungen“ – spielt den
Mittelstürmer, für den eine reale Fußballlegende Pate stand: Tull Harder,
einstiger Star des Hamburger Sportvereins. Doch die eigentliche Geschich-
te in „König der Mittelstürmer“ ist mit zwei fiktiven Fußballmannschaften
frei erfunden. Der Sohn eines Großhandelskaufmanns verliebt sich in die
Tochter eines reichen amerikanischen Ölmagnaten. Diese unterstellt ihm,
daß er nur wegen ihres Geldes um sie warb und kauft sich in die Firma
seines Vaters ein, um ihn demütigen zu können. Bei einem finalen Fußball-
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spiel, das mit viel Aufwand in Szene gesetzt wird, wird der Mittelstürmer
verletzt. Dort entscheidet sich nicht nur, ob seine Mannschaft den Sieg
davontragen kann, sondern auch, ob er das Mädchen am Einde für sich
gewinnen kann.
Der Film „König der Mittelstürmer“ wird im Mai als Doppel-DVD zusam-
men mit „Die elf Teufel“ (1927) von Zoltan Korda in der „edition filmmuse-
um“ erscheinen.
Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 5 Euro. Telefonische Kartenvorbestel-
lungen sind unter 2 33-2 41 50 möglich.

Dokumentarfilmreihe zu Wolfgang Koeppen

(12.4.2006) Am Dienstag, 18. April 2006, werden um 18 Uhr im Vortrags-
saal der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig, Rosenheimer Straße 5,
zwei weitere Filme aus der Dokumentarfilmreihe zu Wolfgang Koeppen
zu sehen sein.
- „Ich bin gern in Venedig warum” heißt der einfühlsame Film (WDR

1980, 54 Minuten) von Ferry Radax über Wolfgang Koeppen in Venedig.
Aus dem Film entstand zugleich das gleichnamige Buch, welches in
diesem Jahr erscheint.

- In „Auskunft eines Schweigsamen” (60 Minuten), den Hans Abich
1981 für den Bayerischen Rundfunk produziert hat, verrät der „große
Schweiger” der deutschen Literaturgeschichte etwas über sich, sein
Schreiben und sein Werk.

Der Eintritt ist frei.

Vorlesen und Basteln in der Stadtbibliothek Allach-Untermenzing

(12.4.2006) Am Mittwoch, 19. April 2006, wird um 15 Uhr in der Stadtbib-
liothek Allach-Untermenzing, Pfarrer-Grimm-Straße 1, die Bilderbuchge-
schichte „Hundemüde Hunde” vorgelesen. Anschließend wird ein Motiv
aus dem Bilderbuch gebastelt. Alle Kinder ab vier Jahren sind herzlich
dazu eingeladen. Kostenlose Mitmachkarten sind ab sofort in der Stadt-
bibliothek Allach-Untermenzing erhältlich oder können unter 1 89 32 99 0
telefonisch reserviert werden.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Mittwoch, 12. April 2006

Wie sieht die Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund in

Förderschulen aus?

Anfrage Stadträtin Sedef Özakin (Bündnis 90/Die Grünen) vom 24.1.2006

Antwort Stadtschulrätin Elisabeth Weiß-Söllner:

Zu Ihren die Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund in Förder-
schulen betreffenden Fragen kann ich Ihnen nun nach Vorliegen der Stel-
lungnahmen der Regierung von Oberbayern, des Stadtjugendamtes und
des Referats für Arbeit und Wirtschaft abschließend antworten.
Vorab möchte ich Sie jedoch über die rechtlichen Zuständigkeiten im Be-
reich der öffentlichen Volksschulen (Grund-, Haupt- und Förderschulen) in-
formieren:

Die öffentlichen Volksschulen können gemäß Art. 32 Abs. 1 des Bayer.
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) nur als
staatliche Schulen errichtet werden.
Damit liegen alle Zuständigkeiten im pädagogischen Bereich an den öffent-
lichen staatlichen Volksschulen ausschließlich beim Bayer. Staatsministeri-
um für Unterricht und Kultus bzw. den dem Ministerium nachgeordneten
Behörden.
Nachgeordnete Behörde für die Münchner Förderschulen ist die Regierung
von Oberbayern.

Nach dem BayEUG ist somit ausgeschlossen, dass Kommunen – im Ge-
gensatz zu Gymnasien, Realschulen und beruflichen Schulen – in ihrer Trä-
gerschaft öffentliche städtische Volksschulen errichten oder auf pädagogi-
sche Belange der staatlichen Volksschulen Einfluss nehmen können.
Entsprechend dieser Regelung steht dem Schulreferat auch kaum statisti-
sches Material zur Verfügung.

Den Kommunen obliegt nach den Bestimmungen der Art. 3 und 8 des
Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) ausschließlich die Finan-
zierung des Schulaufwandes (Sachaufwand und Aufwand für das Haus-
personal) für die staatlichen Volksschulen.
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Die Finanzierung des Lehr- und Verwaltungspersonals an Volksschulen
trägt gemäß Art. 6 BaySchFG der Freistaat Bayern.

Die zuständige Regierung von Oberbayern hat beiliegende umfangreiche
Stellungnahme vom 20.2.2006 mit grundsätzlichen Informationen sowie zu
Ihren Fragen konkrete Antworten übermittelt, die ich nachfolgend zitiere:

Frage 1.1:

Wie viele SchülerInnen wechseln während der Grundschulzeit auf die För-
derschule?

Antwort:

Während der Grundschulzeit erfolgt nur bei sehr hohem sonderpädagogi-
schen Förderbedarf eine Aufnahme in die Förderschule, da die Kapazitäten
im stationären Bereich in München sehr beschränkt sind und in jedem Fall
erst einmal die ambulanten Angebote ausgeschöpft werden.
Da die Wissenschaft eindeutig Lernfenster festlegt, in denen optimale
Förderung erfolgen kann, ist für uns möglichst frühe Förderung und Prä-
vention im vorschulischen Bereich oder in den ersten zwei Klassen der
Grundschule von zentraler Bedeutung.

Frage 1.2:

Wie viele von der Hauptschule?

Antwort:

In der Hauptschule erfolgt nur in dringendsten Fällen eine Überweisung in
die Förderschule.

Frage 1.3:

Wie viele von den in Punkt 1.1 und 1.2 genannten SchülerInnen haben einen
Migrationshintergrund?

Antwort:

Den Anteil integrierter Ausländer habe ich zu Anfang schon genannt. Er
liegt nicht höher als der Anteil der umliegenden Grund- und Hauptschulen.
(Anmerkung Schulreferat: s. Seite 1, 3. Absatz der o.g. Stellungnahme)

Frage 2:

Was sind die Hauptursachen für einen Wechsel in eine Sonder- bzw. Förder-
schule von Kindern mit Migrationshintergrund?
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Antwort:

Entscheidend für eine Einschulung oder eine Überweisung an die Förder-
schule ist der Förderbedarf des Kindes.
Art. 41 BayEUG: Schulpflichtige mit sonderpädagogischem Förderbedarf,
die am gemeinsamen Unterricht in der allgemeinen Schule nicht aktiv teil-
nehmen können oder deren sonderpädagogischer Förderbedarf auch mit
Unterstützung durch Mobile Sonderpädagogische Dienste nicht oder nicht
hinreichend erfüllt werden kann, haben eine für sie geeignete Förderschule
zu besuchen.

Frage 3:

Wie wird sichergestellt, dass ein Wechsel in eine Förderschule nicht aus rein
sprachlichen Problemen vollzogen wird?

Antwort:

Die Einschulung oder der Wechsel an die Förderschule erfolgt nur nach
sorgfältiger Diagnostik mit mehreren Testverfahren. Eine Diagnose schrift-
sprachlicher, mathematischer, kognitiver, sensomotorischer und sozial-
emotionaler Kompetenzen erfolgt ebenso wie eine genaue Kind-Umfeld-
Analyse in Verbindung mit intensiven Eltern- und Lehrergesprächen.
Vor der Überweisung an die Förderschule wird ein sonderpädagogisches
Gutachten erstellt in dem der Förderbedarf und gegebenenfalls der Förder-
ort Förderschule klar definiert wird.

Frage 4:

Welche Förderung findet im Allgemeinen und insbesondere bei Kindern mit
Migrationshintergrund statt, damit die Kinder einen anerkannten Schulab-
schluss erlangen um anschließend eine Berufsausbildung anstreben zu kön-
nen?

Antwort:

Die Förderung an der Förderschule erfolgt in der Trias Sprache, Lernen,
Verhalten und führt, falls der Schüler bis zur 9. Klasse an der Förderschule
verbleibt, zu einem Förderschulabschluss.
Ansonsten gibt es zu jeder Zeit die Möglichkeit in die Regelschule zu
wechseln. Voraussetzung ist, dass der Schüler seelisch und schulisch so-
weit stabilisiert ist, dass er in der Regelschule aktiv teilnehmen und Er-
folgserlebnisse verzeichnen kann.
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Gute Erfahrungen haben wir mit Kooperationsklassen in der 5. oder auch
in der 7. Klasse. Weiterhin sehr gute Erfolge mit den besonderen 9. Klas-
sen mit HS-Stoff nach der 8. oder auch – falls der Schüler mehr Zeit benö-
tigt – nach der 9. Klasse.
Außerdem kann auch in den berufsbildenden Maßnahmen mit Vollzeitun-
terricht nach der
9. Klasse – also auch nach dem erfolgreichen Abschluss der 9. Klasse För-
derschule – der Hauptschulabschluss erworben werden.

Frage 5:

Wie werden Eltern mit Migrationshintergrund in Bezug auf einen Wechsel
in eine Förderschule beraten? Wie wird sichergestellt, dass Eltern das Ziel
einer Förderschule verstehen?

Antwort:

Die Elternberatung ist eine zentrale Aufgabe, sowohl im ambulanten als
auch im stationären Bereich.
Der Förderbedarf eines Kindes muss den Eltern klar werden. Sie sind die
Partner, die bei der Umsetzung des Förderplans und der Förderung ihrer
Kinder Seite an Seite mit der Schule arbeiten.
Schwerpunkt der Beratung bei Eltern mit Migrationshintergrund ist sicher-
lich, dass der Förderbedarf nicht auf Grund der Sprachprobleme gegeben
ist.
Sprachprobleme sind dann eventuell die Auslöser für erhöhten Förderbe-
darf, wenn die Schüler die Muttersprache nicht oder nur unzureichend be-
herrschen. Diese Kinder haben dann schon im vorschulischen Bereich kei-
ne Vernetzung in der Muttersprache und somit Probleme in allen Berei-
chen, die sprachliche Bezugspunkte benötigen.

Frage 6:

Wie viele Jugendliche mit Migrationshintergrund können nach der Förder-
schule in einer besonderen 9. Klasse den Hauptschulabschluss nachholen?
Wie viele von Ihnen erreichen einen Hauptschulabschluss?

Antwort:

Bezüglich der Schüler, die den Hauptschulabschluss nachholen, gibt es
keine statistischen Gesamtzahlen, da der Hauptschulabschluss sowohl im
Förderschulbereich, im Regelschulbereich als auch im Berufsschulbereich
erworben werden kann.
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Frage 7:

Gibt es Förderangebote der Jugendhilfe an Förderschulen?

Antwort:

Es gibt Förderangebote der Jugendhilfe. In der Landeshauptstadt Mün-
chen sind das die Angebote der Schulsozialarbeit. Hier wäre ein Ausbau
der positiven Zusammenarbeit dringend nötig. Ein Sozialarbeiter in der Zeit
von 9 bis 15 Uhr an jeder Förderschule. Dies wäre ein weiterer großer
Schritt.

Frage 8:

Welche Chancen haben Jugendliche mit Migrationshintergrund auf dem
Ausbildungsmarkt, wenn sie von einer Förder- bzw. Sonderschule kommen?

Antwort:

Die Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund, die die Förderschule
mit Erfolg besucht haben, zeichnen sich durch Fähigkeiten aus, die auf
dem Arbeitsmarkt durchaus gern gesehen werden.
Das Beherrschen der Kulturtechniken, Ordnung, sorgfältige Arbeitsweise,
Umgangsformen, Gruppenfähigkeit und Motivation eine Arbeit gut zu ma-
chen oder ein Ausbildungsverhältnis erfolgreich zu beenden etc. sind Ziele,
die in den Förderplänen in kleinsten Schritten angebahnt und Schritt für
Schritt umgesetzt werden.

Ergänzend zur Stellungnahme der Regierung von Oberbayern hat das
Schulreferat zur Frage 7 (Gibt es Förderangebote der Jugendhilfe an Förder-
schulen) sowie zur Frage 8 (Welche Chancen haben Jugendliche mit Mi-
grationshindergrund auf dem Ausbildungsmarkt, wenn sie von einer För-
der- bzw. Sonderschule kommen) Stellungnahmen des Stadtjugendamtes
bzw. des Referats für Arbeit und Wirtschaft eingeholt, die ich Ihnen als An-
lagen übermittle.
Die im Schreiben des Stadtjugendamtes erwähnte Schulsozialarbeit ist ein
bereits 1993 vom Schulreferat (Sachkosten) initiiertes Kooperationsprojekt
mit dem Stadtjugendamt (Personalkosten).

Abschließend darf ich Sie darauf hinweisen, dass das Schulreferat die
Auffassung vertritt, dass die sprachliche Förderung von Kindern mit nicht-
deutscher Muttersprache bereits im Vorschulalter einsetzen muss und hat
dazu sowohl in den Schulausschuss des Stadtrats als auch in Zusammen-
arbeit mit dem Sozialreferat in den Sozial- und den Kinder- und Jugendhilfe-
ausschuss entsprechende Vorlagen eingebracht.
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Die Auffassungen des Schulreferats zu diesem Themenkreis und die Kon-
sequenzen, die gezogen wurden, können den beiliegenden zwei Be-
schlussvorlagen entnommen werden.

Darüber hinaus wird auf eine intensive Einbindung der Eltern, z. B. im Rah-
men des Projekts “Kindergarten mal anders” Wert gelegt. Die Elternarbeit
ist unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse nichtdeutscher El-
tern ein wesentlicher Bestandteil der pädagogischen Arbeit des Schulrefe-
rats im vorschulischen Bereich.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Aufgabenkreis sind geson-
dert geschult und werden laufend fortgebildet.
Zur Personalsituation insbesondere bei den Kindergärten kann ich Ihnen
mitteilen, dass der Stadtrat für besonders dringliche Bedarfe zusätzliches
Personal für die Interkulturelle Pädagogik bewilligt hat.

Die Anlagen können im Presse- und Informationsamt angefordert oder
online im Ratsinformationssystem unter dem Link „Stadtrat” auf
www.muenchen.de/rathaus abgerufen werden.

http://www.muenchen.de/rathaus
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Integration bedeutet vor allem das Erlernen der deutschen Sprache

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Max Straßer und Hans Wolfswinkler (beide
CSU) vom 26.1.2006

Antwort Sozialreferent Friedrich Graffe:

In Ihrer oben genannten Anfrage verweisen Sie zunächst auf die Zusam-
menlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum 1.1.2005 und die im Rah-
men der Leistungsgewährung mit dem Hilfebedürftigen abzuschließende
Eingliederungsvereinbarung. Anschließend nehmen Sie Bezug auf das zeit-
gleich eingeführte Aufenthaltsgesetz, das für Ausländerinnen und Auslän-
der die Teilnahme an einem Integrationskurs vorsieht, sofern sie Leistun-
gen nach dem SGB II beziehen und der zuständige Leistungsträger die
Teilnahme angeregt hat.

Zu Ihrer Anfrage vom 26.1.2006 nimmt das Sozialreferat im Auftrag des
Herrn Oberbürgermeister wie folgt Stellung:

Frage 1:

Wie viele Eingliederungsvereinbarungen hat die ARGE im Jahr 2005 mit
ausländischen Erwerbslosen abgeschlossen, in welcher die Teilnahme an
einem Sprach-/Integrationskurs festgehalten wurde?

Antwort:

Die ARGE für Beschäftigung München GmbH – ARGE – hat im Jahr 2005
2.610 Eingliederungsvereinbarungen mit ausländischen Hilfebedürftigen
abgeschlossen. Eine Differenzierung bezüglich der Festlegungen in den
Eingliederungsvereinbarungen ist leider nicht möglich. Es ist aber davon
auszugehen, dass in einer Vielzahl der Fälle der Besuch eines Deutschkur-
ses als Pflicht auferlegt wurde. Bei 51 Personen erfolgte eine Verpflichtung
zur Teilnahme an einem Sprach-/Integrationskurs. In weit mehr Fällen, die
vom Aufenthaltsgesetz nicht umfasst sind, wie z. B. Unionsbürger oder
Hilfebedürftige, die noch nicht lange über die deutsche Staatsbürgerschaft
verfügen, wurde der Besuch eines Sprachkurses bei anderen Bildungsträ-
gern, z. B. der MVHS, als Verpflichtung festgehalten.

Frage 2:

In wie vielen dieser Fälle (Frage 1) wurden seitens der ARGE Leistungen
gekürzt, weil der ausländische Hilfeberechtigte vereinbarungswidrig nicht an
dem Sprach-/Integrationskurs teilnahm?
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Antwort:

Die Frage kann nicht beantwortet werden, da eine Abfrage über das EDV-
System A2LL nicht möglich ist. Da die Bundesagentur für Arbeit bereits
die Programmierung eines Nachfolgeprogramms in Auftrag gegeben hat,
bleibt zu hoffen, dass das neue System derartige statistische Abfragen
ermöglichen wird.

Frage 3:

Um welchen Anteil wurden die Leistungen dabei gekürzt?

Antwort:

Gemäß § 44 a Abs. 3 Satz 2 Aufenthaltsgesetz kann die ARGE die Lei-
stungen eines ALG II-berechtigten Ausländers um bis zu 10 % der Regel-
leistung kürzen, solange er seiner Verpflichtung, an einem Integrations-
kurs teilzunehmen, aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht nach-
kommt. I. d. R. wird von der ARGE eine Sanktion in Höhe von 10 % der
Regelleistung verbeschieden.

Frage 4:

In wie vielen Fällen hat die ARGE der Ausländerbehörde im Jahr 2005 mit-
geteilt, dass ein Hilfeberechtigter oder ein in besonderer Weise integrations-
bedürftiger Ausländer zur Teilnahme an einem Sprach-/Integrationskurs (ge-
mäß AufenthG) verpflichtet werden sollte?

Antwort:

Bisher hat die ARGE gegenüber der Ausländerbehörde in 75 Fällen die Teil-
nahme an einem Sprach-/Integrationskurs angeregt.

Frage 5:

In wie vielen Fällen hat die Ausländerbehörde in 2005 einem Hilfeberechtig-
ten oder einem in besonderer Weise integrationsbedürftigen Ausländer die
Teilnahme an einem Sprach-/Integrationskurs als Pflicht auferlegt?

Antwort:

Die Teilnahme an einem Sprach-/Integrationskurs wurde in 51 Fällen als
Pflicht auferlegt. In den Fällen, in denen trotz der Anregung durch die
ARGE keine Verpflichtung zur Teilnahme an einem Sprach-/Integrationskurs
ausgesprochen wurde, handelte es sich insbesondere um Unionsbürger/-
innen oder um Migrantinnen und Migranten, die bereits über ausreichende
Deutschkenntnisse verfügen.



Rathaus Umschau
Seite 16

Frage 6:

Welche Sanktionen wurden in diesen Fällen (Frage 5) verhängt, wenn der
Betreffende seiner Pflicht nicht nachkam?

Antwort:

Siehe Frage 3. Andere Sanktionsmöglichkeiten bei einer Verletzung der Teil-
nahmepflicht nach § 44 a Aufenthaltsgesetz gibt es nicht. § 44 a Abs. 3
Satz 2 Aufenthaltsgesetz ist eine Spezialregelung.


	Inhaltsverzeichnis
	Terminhinweise 
	Bürgerangelegenheiten 
	Meldungen 
	› Glückwünsche für Horst A. Reichel zum 70. Geburtstag 
	› Großes Familienfest: 50 Jahre Ferienangebote der Stadt 
	› Private Fotovoltaik-Anlage auf dem  städtischen Wohngebäude An der Seidlbreite 2 - 12 
	Parkplatzbewirtschaftung in  Erholungsgebieten mit Freibadegeländen 
	Fußballfilm „König der Mittelstürmer" mit Live-Musikbegleitung 
	› Dokumentarfilmreihe zu Wolfgang Koeppen 
	› Vorlesen und Basteln in der Stadtbibliothek Allach-Untermenzing 
	Antworten auf Stadtratsanfragen 
	› Wie sieht die Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund in Förderschulen aus? 
	Integration bedeutet vor allem das Erlernen der deutschen Sprache 


